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Die anfragenden Abgeordneten verweisen darauf, daß die Tätig­

keit einer Hausfrau allgemein als Beruf anerkannt wird, weshalb 

Unfälle im Haushalt in den Versicherungsschutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung einbezogen werden sollten. Unfälle im Haus­

halt machten häufig Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich. 

In diesem Zusammenhang wird an den Bundesminister für Arbeit 

und Soziales folgende Anfrage gerichtet: 

"1. Wie lautet Ihre grundsätzliche Stellungnahme zu einer 

möglichen Erweiterung des Unfallversicherungsschutzes auf 

Unfälle im Haushalt? 

2. Unter welchen Voraussetzungen sind Sie bereit, Unfälle, die 

im Haushalt passieren, in die allgemeine Unfallversicherung 

einzubeziehen? 

3. Wenn Ihre Antwort ein vollkommenes NEIN beinhaltet, wie 

begründen Sie diese Haltung?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 
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Zu 1.: 

Die Frage, ob beziehungsweise inwieweit Hausfrauenarbeit all­

gemein als Beruf anerkannt wird, ist primär von gesellschafts­

politischer Bedeutung, stellt aber keinen für die Begründung 

eines Versicherungsverhältnisses innerhalb des österreichi­

schen Sozialversicherungsrechtes relevanten Sachverhalt dar. 

Aufgrund der Bestimmungen des österreichischen Sozialversiche­

rungsrechtes gebühren Versicherungs leistungen grundsätzlich 

nur im Zusammenhang mit einer die Versicherungspflicht be­

gründenden Erwerbstätigkeit. 

Im Jahre 1987 wurd~ zur Frage der Auswirkungen einer Aner­

kennung des Berufes Hausfrau für das Sozialversicherungsrecht, 

insbesondere hinsichtlich der Unfallversicherung, eine 

parlamentarische Anfrage an den damaligen Sozialrninister ge­

richtet. Mein Amtsvorgänger - Bundesminister Dallinger - hat 

diese Anfrage im Kern wie folgt beantwortet: 

"Die Unfallversicherung ist entsprechend ihrer historischen 

Wurzel als Ablöse der Unternehmerhaftpflicht konstruiert. 

Die Einführung einer Unfallversicherung für haushaltsführende 

Personen würde hingegen eine völlige Abkehr von diesem Grund­

satz bedeuten, da für die Tätigkeit im Haushalt keine mit der 

Unternehmerhaftung vergleichbare Haftung besteht. Aus einer 

solchen Abkehr vom ursprünglichen System resultieren aber 

sowohl Schwierigkeiten aus verfassungsrechtlicher Sicht wegen 

der Einhaltung des Kompetenztatbestandes des Art.10 Abs.l Z.ll 

B~~G (Sozialversicherungswesen) und wegen der Einhaltung des 

Gleichheitsgrundsatzes, als auch Schwierigkeiten, in der Frage 

der Beitragsleistung für diesen Personenkreis. 

Bekanntlich werden die Beiträge zur Unfallversicherung der 

Dienstnehmer zur Gänze vom Dienstgeber getragen. Der Frage, wem 
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die Beitragsverpflichtung in einer solchen Unfallversicherung 

auferlegt werden soll, käme aber nicht zuletzt im Hinblick auf 

das Fehlen eines eigenen Einkommens der haushaltsführenden 

Personen besondere Bedeutung zu. 

Ein weiteres Problem würde sich in der sachlichen Abgrenzung 

des Riskenbereiches ergeben. In der Unfallversicherung für 

haushaltsführende Personen wäre der sitz der Ausübung der 

privaten Lebensführung mit der "Arbeitsstätte" ident. Nach den 

Erfahrungen des täglichen Lebens läßt sich eine Abgrenzung 

zwischen dem eigenwirtschaftlichen Bereich im engsten Sinne 

und dem durch die Haushaltsarbeit (familiäre Dienstleistungen) 

erfaßten Lebensbereich kaum durchführen. Geht man davon aus, 

daß der "Nur-Haushaltsführende", insbesondere, wenn Erziehungs­

pflichten zu erfüllen sind, praktisch ganztägig im Dienst ist, 

müßte eine solche Unfallversicherung letztlich zu einer Er­

fassung aller eigenwirtschaftlichen Unfallrisken führen. Aus 

diesem Umstand ergeben sich eine Reihe weiterer Fragen: Etwa 

erschiene es unvertretbar, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit 

in die Unfallversicherung bereits einbezogene Person von dem 

Versicherungsschutz der Unfallversicherung für Haushaltsführer 

auszunehmen." 

Diesen Ausführungen meines Amtsvorgängers r denen ich ohne 

Einschränkung beipflichte, möchte ich noch hinzufügen, daß die 

medizinische Versorgung der Frauen und Männer, die ausschließ­

lich im Haushalt tätig sind, ohne Rücksicht auf die Ursache 

der Erkrankung durch die Mitversicherung der Angehörigen in 

der Krankenversicherung grundsätzlich gewährleistet wird. Im 

Zuge der grundlegenden Neuregelung der Rehabilitation durch 

die 32.Novelle ~um ASVG, BGBI.Nr.704/1976, wurden atich die 

Angehörigen eines Versicherten bzw. Pensionisten, also auch 

die Ehegattin bzw. der Ehegatte, in den Kreis derer einbezogen, 

die für Maßnahmen der Rehabilitation in Betracht kommen. 
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Zu 2.): 

Um auch Unfälle der in Rede stehenden Art vom Unfallversiche­

rungsschutz mitzuerfassen, müßte vom herrschenden .Kausalitäts­

prinzip abgegangen und das Finalitätsprinzip eingeführt werde~. 

Damit wäre das Leistungsangebot nicht mehr auf die Unfallur­

sache abgestellt, sondern es würde vom eingetretenen Ereignis 

auszugehen sein, ohne nach der Unfallursache zu fragen. 

Die Neuorganisation der Unfallversicherung steht längerfristig 

als eine weitere Etappe im Ausbau des Systems der Sozialen 

Sicherheit zur Uberlegung. 

Die Erreichung des Zieles einer nach dem Finalitätsprinzip 

orientierten Unfallversicherung setzt allerdings eine grund­

legend andere Konstruktion, aber auch eine andere Finanzierung 

voraus. Es wird daher noch einige Zeit dauern, bis das Konzept 

einer Gesamtreform der Unfallversicherung konkretisiert werden 

kann. 

Der Bundesminister: 
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